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Ausbürgerung eines Ex-AfD-Mitarbeiters:
Gericht bestätigt Rücknahme der

Einbürgerung
Oberverwaltungsgericht bestätigt Ausbürgerung eines Ex-

AfD-Mitarbeiters aufgrund arglistiger Täuschung und
Sicherheitsbedenken.

Hintergründe zu den
Sicherheitsvorkehrungen im Bundestag

Die anhaltenden Herausforderungen im Bereich der Sicherheit
im Bundestag gewinnen zunehmend an Tragweite. Ein aktueller
Fall, der einen ehemaligen Mitarbeiter der AfD betrifft, wird
dabei zum Aufhänger für eine breitere Diskussion über
notwendige Sicherheitsmaßnahmen.

Der Fall des Ex-Mitarbeiters der AfD

Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten
Eugen Schmidt ist durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg dazu verurteilt worden, seine Einbürgerung
zurückzugeben. Dies geschah im Rahmen eines Eilverfahrens,
welches die Rücknahme als rechtens erklärte. Der Grund dafür
ist die arglistige Täuschung des Mannes während des
Einbürgerungsverfahrens, da er seinen russischen Pass
absichtlich verschwieg.

Sicherheitsbedenken und öffentliche
Interessen



Der Beschluss des Gerichts basiert auf Informationen, die dem
Bundesamt für Verfassungsschutz vorliegen und die nahelegen,
dass der Mann möglicherweise im Auftrag staatlicher russischer
Stellen gegen die Interessen Deutschlands agiert haben könnte.
Die Richter betonten, dass die Bedenken hinsichtlich der
nationalen Sicherheit in diesem Fall schwerer wiegen als die
persönlichen Belange des Betroffenen.

Begleitmaßnahmen und neue
Sicherheitsrichtlinien

Die Vorkommnisse rund um die Einbürgerung dieses
Mitarbeiters haben bereits zu Überlegungen hinsichtlich
strengerer Sicherheitsvorkehrungen im Bundestag geführt. Eine
der möglichen Maßnahmen umfasst die regelmäßige Abfrage
von Erkenntnissen des Verfassungsschutzes, bevor
Hausausweise für Mitarbeiter ausgestellt werden. Diese Praxis
könnte noch in diesem Herbst beschlossen werden.

Der Weg zur Einbürgerung: Ein gefährlicher
Umweg

Der Ex-AfD-Mitarbeiter erwarb im November 2022 die deutsche
Staatsangehörigkeit, nachdem er zuvor im September 2019
gegenüber einem Berliner Bezirksamt angeben hatte, nur die
ukrainische Staatsangehörigkeit zu besitzen. Die Entdeckung
seines russischen Reisepasses im April 2023 am Hamburger
Flughafen, zusammen mit einer beträchtlichen Menge Bargeld,
führte zur umgehenden Rücknahme seiner Einbürgerung durch
den Innensenat.

Der rechtliche Kampf geht weiter

Obwohl der Mann in dem Eilverfahren die sofortige Rücknahme
seiner Einbürgerung bekämpfen wollte, bleibt er weiterhin
entschlossen, gegen die Entscheidung vor dem
Verwaltungsgericht Berlin vorzugehen. Der Ausgang dieser



Klage ist noch ungewiss, und es wird abgewartet, wann eine
neue Entscheidung in dieser Sache getroffen wird.

Relevanz für die Gesellschaft

Dieser Fall illustriert nicht nur potenzielle Mängel im
Einbürgerungsverfahren, sondern wirft auch wichtige Fragen
über die Sicherheitspolitik und die Überprüfung von Personen,
die im Bundestag tätig sind, auf. Viele Bürger haben ein
wachsendes Interesse an der Integrität und Sicherheit ihrer
politischen Institutionen, was die Notwendigkeit verdeutlicht,
klare und umfassende Maßnahmen zu ergreifen.
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